
FAQ/Glossar - erstellt vom Schulelternbeirat an der Dreieichschule (Stand Dezember 

2011) 

ATTEST 

ALLE FÄCHER AUßER SPORT 

Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9) benötigen keine ärztliche 

Schulunfähigkeitsbescheinigung (Ausnahme: Die Klassenkonferenz beschließt aufgrund eines 

begründeten Verdachts eine ärztliche Bescheinigung für den Schüler). 

Schüler der Sekundarstufe II (E-Phase und Q-Phase) benötigen nur dann eine ärztliche 

Schulunfähigkeitsbescheinigung (im Gegensatz zu einem ärztlichen Attest kostenfrei), wenn 

sie eine Klausur versäumen.  

IM UNTERRICHTSFACH SPORT GELTEN ABWEICHENDE REGELUNGEN: 

Nehmen Schüler bis zu vier Wochen nicht am Sportunterricht teil, genügt eine 

Entschuldigung der Eltern.  

Nehmen Schüler mehr als vier Wochen nicht am Sportunterricht teil, ist ein Ärztliches Attest 

erforderlich. 

Nehmen Schüler mehr als drei Monate nicht am Sportunterricht teil, ist ein Amtsärztliches 

Attest erforderlich. 

 

AUSLANDSAUFENTHALTE 

Auslandsaufenthalte in der gymnasialen Oberstufe, die außerschulisch von Eltern und 

Schülern in eigener Verantwortung geplant und durchgeführt werden, sollten mindestens 

drei Monate dauern. Der Besuch einer allgemein bildenden Schule ist generell 

Voraussetzung für eine Genehmigung des Auslandsaufenthalts. Ein Beschluss der 

Schulkonferenz steht noch aus. 

 

AUSTAUSCHPROGRAMME 

Sehr ausführliche Informationen auf der Website der DSL unter der Rubrik Stärken: 

http://www.dreieichschule.de/austaus/uebersicht/index_06.asp  

 

BEFREIUNG VOM UNTERRICHT 

Bei einer Befreiung von bis zu zwei Tagen vom Unterricht ist der Klassenlehrer zuständig, der 

Antrag auf Unterrichtsbefreiung muss an ihn gerichtet werden. 

Bei Befreiungen direkt vor oder nach Ferien sowie bei Befreiungen von drei und mehr Tagen 

ist ausschließlich der Schulleiter zuständig.  

http://www.dreieichschule.de/austaus/uebersicht/index_06.asp


Unterrichtsbefreiungen direkt vor oder nach Ferien werden nur in Ausnahmefällen erteilt 

(wie etwa bei Sport-Wettkämpfen oder Familienfeiern) und müssen spätestens vier Wochen 

vorher bei der Schulleitung beantragt werden. 

Wenn Schüler wegen einer Familienfeier, des freien Montags nach der Konfirmation oder 

wegen eines Arzttermins (z.B. beim Kieferorthopäden) nicht am Unterricht teilnehmen 

können, müssen der Klassenlehrer oder die betroffenen Fachlehrer (wenn nur einzelne 

Unterrichtsstunden versäumt werden) vorher informiert und um Freistellung gebeten 

werden. 

Falls Schüler wegen einer Veranstaltung von Kirchen oder Vereinen vom Unterricht 

beurlaubt werden sollen, dann darf der Antrag auf Beurlaubung ausschließlich durch die 

Erziehungsberechtigten erfolgen und kann nicht von einem Pfarrer oder Trainer gestellt 

werden.  

 

BETRIEBSPRAKTIKUM 

Schüler absolvieren ein dreiwöchiges Praktikum in der Einführungsphase (entspricht dem 10. 

Schuljahr). In der Regel findet das Praktikum in den ersten drei Wochen nach den 

Weihnachtsferien statt. Schüler müssen sich eigenständig einen Praktikumsplatz suchen, die 

Schule vermittelt keine Praktika, hilft aber ggf. bei der Suche. In Klasse 9 sowie im 1. 

Halbjahr der E-Phase werden die Schüler durch die jeweiligen PoWi-Lehrer auf das Praktikum 

vorbereitet. 

 

BOY’S DAY / GIRL’S DAY 

Dieser Tag, gewöhnlich ein Donnerstag im April, ist eine vom Hessischen Kultusministerium 

unterstützte Aktion, um Mädchen und Jungen der Klassen 5 bis 10 die Gelegenheit zu geben, 

in einen für ihr Geschlecht untypischen Beruf hinein zu schnuppern. Das HKM wünscht eine 

Vor- und Nachbereitung dieses Tages im Unterricht und fordert die Schulen auf, an diesem 

Tag auf Klassenausflüge sowie Klassenarbeiten zu verzichten und die Schüler freizustellen, 

wenn das Kriterium des geschlechtsuntypischen Berufs erfüllt ist (siehe Hessisches Amtsblatt 

Januar 2011). Infos unter http://www.boys-day.de/ und http://www.girls-day.de/ sowie 

http://www.hessisches-amtsblatt.de/amtsblatt_pdf_2011.htm (Januar 2011 anklicken). 

 

BÜCHEREI 

Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9.20 Uhr bis 11.25 Uhr sowie von 12.15 Uhr bis 

13.45 Uhr (bei Bedarf bis 15.00 Uhr). Ausführliche Information gibt es dazu auf der Webseite 

der DSL: http://www.dreieichschule.de/buecherei/index_n.asp  

 

 

http://www.boys-day.de/
http://www.girls-day.de/
http://www.hessisches-amtsblatt.de/amtsblatt_pdf_2011.htm
http://www.dreieichschule.de/buecherei/index_n.asp


DELF 

Oberstufenschüler haben an der DSL die Möglichkeit, sich in einem Kurs auf die Prüfung für 

das vom französischen Erziehungsministerium vergebene und international anerkannte 

Sprachdiplom DELF vorzubereiten. Weitere Informationen dazu auf der Webseite der DSL. 

 

ELTERNABENDE  

Für die Elternabende stehen in jedem Schuljahr zentrale Termine zur Verfügung, in der Regel 

jeweils ein Montag und Dienstag pro Monat. Die Termine werden zu Beginn des Schuljahres 

im Terminplan veröffentlicht. Diesen Terminplan erhalten die Schüler in Papierform und er 

ist auf der Webseite der DSL einsehbar. 

Elternabende sollten nur an diesen Abenden vereinbart werden. 

Grund: Die Hausmeister müssen das Schulgebäude nach den Elternabenden abschließen, das 

wird ihnen als Arbeitszeit angerechnet. Die Hausmeister werden von der SKE bezahlt, die 

Überstunden vermeiden möchte. Daher die Regelung, dass nur an zwei Abenden pro Monat 

Elternabende stattfinden dürfen. 

In einem dringenden Notfall darf ein Elternabend nach vorheriger Absprache auch an einem 

anderen Tag vereinbart werden.  

ORGANISATION EINES ELTERNABENDS: 

Es ist die Aufgabe der Elternvertreter, zu einem Klassenelternabend einzuladen. Sie 

verabreden mit dem Klassenlehrer einen Termin und können auch Fachlehrer dazu einladen 

(üblich bei neuen Hauptfachlehrern).  

Die Elternvertreter sprechen mit dem Klassenlehrer ab, wer den Elternabend im Sekretariat 

der Schule anmeldet, denn nur mit Anmeldung des Elternabends ist gewährleistet, dass auch 

ein Raum zur Verfügung steht. Das Sekretariat ist telefonisch (06103-303390) oder per Mail 

(verwaltung@dreieichschule-langen.de) erreichbar. 

 

ELTERNSPRECHTAG 

Der Elternsprechtag findet jedes Jahr am Freitag vor dem ersten Adventswochenende statt. 

Seit 2009 können sich Eltern einige Tage zuvor in Listen eintragen. Die Gesprächszeit dauert 

maximal zehn Minuten und dient dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Austausch 

kurzer Informationen. Bei Problemen ist es sinnvoll, mit der Lehrkraft einen anderen 

Gesprächstermin zu vereinbaren.  

 

ELTERNVERTRETER 

In den Klassen 5, 7, 9 sowie in der Einführungsphase werden zu Beginn des Schuljahres zwei 

Elternvertreter pro Klasse gewählt. Die Elternvertreter werden für zwei Jahre gewählt, daher 

mailto:verwaltung@dreieichschule-langen.de


entfallen die Wahlen in der Jahrgangsstufe 6 und 8. Die Elternvertreter organisieren 

Elternabende und laden dazu ein. Alle Elternvertreter treffen sich etwa viermal pro Jahr in 

den Sitzungen des Schulelternbeirats (SEB). 

Die Elternvertreter sollen Eltern vertreten und unterstützen, wenn sie die Argumente der 

Eltern nachvollziehen können. Falls nicht, sollten sie in einem Konflikt vermitteln, zur 

Versachlichung beitragen und versuchen, eine Lösung zu finden. 

Die Elternvertreter sind die Ansprechpartner für die Schulleitung und vertreten ihr 

gegenüber die Interessen der Elternschaft ihrer Klasse. 

 

ERREICHBARKEIT VON LEHRERN 

Briefe an Lehrer können dem Schüler mitgegeben, in einen Briefkasten vor dem Sekretariat 

geworfen oder im Lehrerzimmer abgegeben werden.  

Zahlreiche Lehrer, insbesondere Klassenlehrer, geben ihre E-Mail-Adressen bekannt, so dass 

sie per Mail erreicht werden können. Auch in das „Rote Heft“, das Schülermitteilungsheft, 

können Nachrichten an Lehrkräfte geschrieben werden.  

Die schulbezogenen E-Mail-Adressen gelten nur für einen Teil der Lehrer und sind noch nicht 

voll funktionsfähig. 

 

FAMILIÄRE PROBLEME 

Auf Schüler, die wegen familiärer Probleme wie Trennung der Eltern oder wegen eines 

Trauerfalls in der Familie nicht in vollem Maße am Unterricht teilnehmen können, kann von 

den Lehrern Rücksicht genommen werden, aber nur, wenn Lehrer das auch wissen. Deshalb 

raten das Lehrerkollegium sowie der Schulelternbeirat dazu, sich in einem solchen Fall 

vertrauensvoll an die Klassenlehrer oder an einzelne Fachlehrer zu wenden. 

 

FEHLZEITEN 

Fehlzeiten werden entschuldigt oder unentschuldigt im Zeugnis vermerkt. 

Schulische Veranstaltungen wie die Teilnahme an Schulsportwettbewerben oder 

Austauschfahrten werden nicht als Fehlzeit angerechnet. 

Außerschulische Veranstaltungen, beispielsweise von Kirchen oder Sportvereinen, werden 

als entschuldigte Fehlzeiten vermerkt. 

  

FERIENTERMINE 

Die Ferientermine für das laufende sowie für zukünftige Schuljahre sind auf der Webseite 

des Hessischen Kultusministeriums veröffentlicht: http://www.kultusministerium-

hessen.de/irj/HKM_Internet?uid=c743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2  

http://www.kultusministerium-hessen.de/irj/HKM_Internet?uid=c743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2
http://www.kultusministerium-hessen.de/irj/HKM_Internet?uid=c743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2


HANDYS IM UNTERRICHT 

Wenn Schüler im Unterricht ein Handy benutzen, darf die Lehrkraft das Handy abnehmen 

und einbehalten. Die Eltern müssen das Handy am nächsten Unterrichtstag bei der 

Schulleitung abholen. Schüler können ihr Handy auch selbst abholen, sofern sie eine 

schriftliche Einverständniserklärung ihrer Eltern vorlegen können.  

 

HAUSAUFGABEN 

Für die Hausaufgaben gelten an der Dreieichschule folgende Grundsätze (vorgelegt im Jahr 

2010 in der Gesamt- und Schulkonferenz): 

¶ Hausaufgaben gehören zu den Aspekten, die eine erfolgreiche Mitarbeit am 

Unterricht gewährleisten. 

¶ Es gibt keine Verpflichtung der Lehrkräfte, in jeder Stunde Hausaufgaben zu erteilen. 

¶ Erteilte Hausaufgaben werden im Klassenbuch bzw. Kursheft vermerkt. Somit haben 

die nicht anwesenden Schüler die Möglichkeit, sich aus zuverlässiger Quelle darüber 

zu informieren, ob und welche Hausaufgaben aufgegeben wurden. 

¶ Termine von Klassenarbeiten, Lernkontrollen etc. werden im Klassenbuch bzw. 

Kursheft umgehend nach Festlegung vermerkt. 

¶ Die Schüler der DSL führen ein Hausaufgaben- und Mitteilungsheft. 

¶ Bei längerem Fehlen besteht für die Schüler nicht die Verpflichtung, alle in der 

Zwischenzeit aufgegebenen Hausaufgaben im Nachhinein anzufertigen. Sie müssen 

sich jedoch den versäumten Unterrichtsstoff aneignen, damit sie weiter erfolgreich 

am Unterricht mitarbeiten können. 

¶ Findet Unterricht für eine gesamte Klasse der Sekundarstufe I (Klassen 5 bis 9) nach 

14 Uhr statt, so werden in allen Unterrichtsfächern dieses Tages keine Hausaufgaben 

für den nächsten Tag erteilt. 

¶ Haben nur einzelne Schüler einer Klasse Unterricht nach 14 Uhr, z.b. Wahlunterricht, 

so müssen diese die von einem auf den anderen Tag erteilten Hausaufgaben nicht 

unbedingt erledigen. Sie müssen sich jedoch auf den Unterricht des nächsten Tages 

vorbereiten, da nur so erfolgreiches Mitarbeiten möglich ist. 

¶ Um all diese Grundsätze umsetzen zu können, brauchen die Schüler die Fähigkeit zu 

Zeit- und Selbstmanagement. Die Lehrkräfte unterstützen sie bei Erwerb und 

Anwendung dieser Fähigkeit, z.B. durch Methodentraining.  

 

HOFDIENST 

Jede Klasse der Stufen 5 bis 9 hat eine Woche pro Schuljahr die Aufgabe, den Schulhof von 

Unrat zu befreien. Jeweils eine wechselnde Gruppe von Schülern verlässt in dieser Woche 

um 12.50 Uhr den Unterricht, holt sich Greifzangen beim Hausmeister und reinigt den Hof. 

 



KLASSENARBEITEN 

Schülerinnen und Schüler müssen mindestens fünf Tage, bevor eine Arbeit geschrieben wird, 

über den Termin und die für die Arbeit relevanten Themen informiert werden. Ist die Arbeit 

geschrieben, ist es an der Lehrkraft, sie so rasch wie möglich zu korrigieren, zu bewerten und 

zurückzugeben. Die Notengebung wird den Schülerinnen und Schülern durch die Korrektur 

erläutert (Quelle: HKM). 

Sind die Arbeiten von mehr als einem Drittel der Klasse mit mangelhaft oder ungenügend 

bewertet worden, besteht die Möglichkeit, die Klassenarbeit zu wiederholen; um sie werten 

zu können, muss die Lehrkraft mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter Rücksprache 

halten. Diese Regelung gilt für die Sekundarstufe I (Jahrgangsstufe 5 – 9). Eine Wiederholung 

muss auf jeden Fall stattfinden, wenn mehr als die Hälfte der Arbeiten nicht mindestens mit 

„ausreichend“ bewertet worden ist (Quelle: HKM). 

Für Schüler wird das bessere Ergebnis aus beiden Arbeiten gewertet.  

Eine Arbeit kann nur einmal wiederholt werden. Fällt auch die Wiederholungsarbeit wieder 

schlecht aus, gibt es keine weitere Arbeit.   

 

KLASSENFAHRTEN 

An der Dreieichschule sind folgende Klassenfahrten bisher üblich: 

1. Zu Beginn der 6. Klasse 

2. Suchtpräventionswoche nach den Osterferien in der 7. Klasse 

3. Winterfahrt nach den Weihnachtsferien in der 9. Klasse 

4. Kursfahrt des Leistungskurses zu Beginn von Q3 (zweites Jahr der Qualifikationsphase) 

 

KONFLIKTE 

Wege der Konfliktlösung an der Dreieichschule – siehe das „4-Stufen-Modell“. 

 

KRANKMELDUNG 

Schüler ab Klasse 7, die während des Schultages krank werden, müssen einem Lehrer 

Bescheid geben, der dies im Klassenbuch vermerkt, und können anschließend die Schule 

verlassen, ohne sich beim Schülersekretariat abzumelden. 

Nur Schüler der Klassen 5 und 6 gehen im Krankheitsfall zum Schülersekretariat und warten 

dort auf Abholung durch ihre Eltern (Grund: Vorgabe „Verlässliche Schule“ des 

Kultusministeriums). 

  

http://www.dreieichschule.de/faq/Konfliktmanagement/Wege-der-Konfliktloesung.pdf


KRANK IM SPORTUNTERRICHT 

Schüler, die (beispielsweise wegen Verletzung oder Erkältung) nur am Sportunterricht nicht 

teilnehmen, aber sonst die Schule besuchen, dürfen in dieser Zeit nicht nach Hause gehen, 

sondern müssen im Sportunterricht anwesend sein (siehe auch Attest). Sie nehmen an 

sporttheoretischen Inhalten teil und können den Sportlehrer unterstützen. 

ENTSCHULDIGUNG DURCH DIE ELTERN 

Wenn Schüler nicht die Schule besuchen können, ist es wünschenswert, dass über einen 

Klassenkameraden der Klassenlehrer benachrichtigt wird. Wenn der Schüler in die Schule 

zurückkehrt, muss er eine schriftliche Entschuldigung der Eltern vorlegen, die bei Schülern 

der Jahrgangsstufen 5-10 durch einen entsprechenden Eintrag in das „Rote Heft“ 

(Schülermitteilungsheft) erfolgen soll. 

Auch bei einer Krankmeldung am letzten Schultag vor oder am ersten Schultag nach den 

Ferien genügt die Entschuldigung durch die Eltern. Nur wenn ein begründeter Verdacht auf 

einen verlängerten Urlaub vorliegt, kann die Schulleitung ein Attest verlangen. 

 

LESE-RECHTSCHREIBSCHWÄCHE (LRS) 

Zu Beginn der Klasse 5 wird die Rechtschreibleistung der Schüler in Vergleichsdiktaten 

festgestellt. Rechtschreibschwache Schüler werden in einen Förderkurs aufgenommen. 

Wenn die Diagnose LRS durch die Klassenkonferenz oder durch externe Gutachten, die 

allerdings von der Klassenkonferenz bestätigt werden müssen, festgestellt wird, sind die 

Schüler verpflichtet, einen Förderkurs zu besuchen. Nur dann können sie einen 

Nachteilsausgleich (stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen, zeitweiser Verzicht auf die 

Bewertung der Lese- / Rechtschreibeleistung) beantragen. Ein Nachteilsausgleich kann von 

der Klassenkonferenz auch für Schüler der Sekundarstufe II beschlossen werden; das 

Staatliche Schulamt ist davon zu unterrichten.  

Die Schüler können einen externen oder den schulischen Förderkurs besuchen, aber nur der 

schulische Kurs wird als Wahlunterricht anerkannt. Die Schule ist verpflichtet, Förderkurse 

für die Klassen 5 bis 9 anzubieten.  

LINKS 

Hessisches Kultusministerium: www.kultusministerium-hessen.de  

Landeselternbeirat Hessen: www.leb-hessen.de 

Förderverein der Dreieichschule: http://www.foerderverein-dreieichschule.de/ 

Schulelternbeirat der Dreieichschule: http://www.schulelternbeirat-dreieichschule.de  

 

  

http://www.kultusministerium-hessen.de/
http://www.leb-hessen.de/
http://www.schulelternbeirat-dreieichschule.de/


MAHNUNG 

Versetzungsgefährdete Schüler erhalten im zweiten Schulhalbjahr eine Mahnung. ABER: 

Auch Schüler, die keine Mahnung erhalten haben, können „sitzenbleiben“. Eine Mahnung ist 

keine Voraussetzung für die Nichtversetzung eines Schülers. 

 

MENSA 

Alle Informationen zur Mensa gibt es auf der Webseite des Fördervereins: 

http://www.foerderverein-dreieichschule.de/ (Rubrik Mensa – McGym) 

  

NACHSCHREIBEN EINER KLASSENARBEIT 

Die Lehrkraft entscheidet, ob Schüler eine versäumte Klassenarbeit nachschreiben müssen, 

ob darauf verzichtet wird oder ob eine Bewertung in anderer Form erfolgen kann (Beispiel: 

Referat). Es ist zulässig, dass Schüler in der ersten Stunde, in der sie nach versäumter 

Klassenarbeit in diesem Fach wieder anwesend sind, die Arbeit ohne weitere Ankündigung 

nachschreiben.    

 

NICHTVERSETZUNG 

Siehe Versetzung 

 

ORDNUNGSMAßNAHME 

Ordnungsmaßnahmen sind eine Möglichkeit der Schule, gegen größeres Fehlverhalten von 

Schülern vorzugehen, nachdem pädagogische Maßnahmen sich als wirkungslos erwiesen 

haben. Ordnungsmaßnahmen werden verhängt, wenn Schüler gegen die Schulordnung, eine 

Rechtsnorm oder andere Vorschriften verstoßen, wenn mit diesen Maßnahmen Personen 

oder Sachen geschützt werden sollen oder wenn Schüler wichtige, für die Schule notwendige 

Anweisungen des Schulleiters und der Lehrkräfte nicht befolgen.   

Das Hessische Schulgesetz (HSchG) sieht eine Reihe von Ordnungsmaßnahmen vor, die stets 

nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit eingesetzt werden sollten und dem Schutz von 

Personen oder Dingen dienen müssen.  

 

Ordnungsmaßnahmen sind 

1. Ausschluss vom Unterricht für den Rest des Schultages, erforderlichenfalls mit der 

Verpflichtung, am Unterricht einer anderen Klasse oder Lerngruppe teilzunehmen, 

2. Ausschluss von besonderen Klassen- oder Schulveranstaltungen sowie vom 

Unterricht in Wahlfächern und freiwilligen Unterrichtsveranstaltungen, 

http://www.foerderverein-dreieichschule.de/


3. vorübergehende Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe bis 

zu einer Dauer von vier Wochen, 

4. Zuweisung in eine Parallelklasse oder in eine andere Lerngruppe, 

5. vorübergehender Ausschluss vom Schulbesuch bis zu einer Dauer von zwei Wochen,   

6. Überweisung in den gleichen Bildungsgang einer anderen Schule, 

7. Verweisung von der besuchten Schule. 

Ordnungsmaßnahmen nach Nr. 2 – 5 können als pädagogische Maßnahmen vorher 

schriftlich angedroht werden. Ordnungsmaßnahmen nach Nr. 6 und 7 sind vorher schriftlich 

anzudrohen; davon abgesehen werden kann, wenn dies nach den Umständen des 

Fehlverhaltens der Schülerin oder des Schülers nicht mehr angemessen ist.  

Für die Maßnahmen 6 und 7 ist das Staatliche Schulamt zuständig. 

Besondere Regelung für die Sekundarstufe II (Jahrgangsstufe 10-12): Ein Verweis von der 

besuchten Schule ist möglich, wenn ein Schüler im Verlauf von 6 zusammenhängenden 

Unterrichtswochen insgesamt mindestens 6 Unterrichtstage dem Unterricht unentschuldigt 

ferngeblieben ist. Vor einer Entscheidung ist ihr oder ihm, bei minderjährigen Schülern den 

Eltern, schriftlich der Rat zu erteilen, die Schule zu verlassen. 

Bis das Staatliche Schulamt eine Entscheidung getroffen hat, kann der Schüler für bis zu vier 

Wochen vom Unterricht ausgeschlossen werden. Nach einer Woche sind das Jugendamt und 

eine Schulpsychologin oder ein Schulpsychologe zu unterrichten. 

Schüler und die Eltern haben das Recht, Stellung zu den Vorwürfen zu nehmen, bevor eine 

Ordnungsmaßnahme eingeleitet wird. Lediglich im Fall des Ausschlusses vom Unterricht für 

den Rest des Tages kann darauf verzichtet werden, weil sich diese Maßnahme ansonsten 

nicht durchführen lässt.  

Eine Ordnungsmaßnahme wird in die Schülerakte eingetragen und muss spätestens bis zum 

Ende des darauf folgenden Schuljahres gelöscht werden, sofern es in dieser Zeit zu keinen 

weiteren Vorfällen kommt (Quelle: HKM). 

 

PÄDAGOGISCHE MAßNAHME 

Die Erfüllung des Bildungsauftrages der Schule ist vor allem durch pädagogische 

Maßnahmen zu gewährleisten, die der Entwicklung des Lern- und Leistungswillens der 

Schülerin oder des Schülers und der Bereitschaft zu verantwortlichem sozialen Handeln nach 

den Grundsätzen der Toleranz, der Gerechtigkeit und der Solidarität dienen sollen.  

Zu den pädagogischen Maßnahmen gehören insbesondere das Gespräch mit der Schülerin 

oder dem Schüler mit dem Ziel, eine Veränderung des Verhaltens zu erreichen, die 

Ermahnung, Gruppengespräche mit Schülerinnen und Schülern und Eltern, die formlose 

mündliche oder schriftliche Missbilligung des Fehlverhaltens, die Beauftragung mit 

Aufgaben, die geeignet sind, die Schülerin oder den Schüler das Fehlverhalten erkennen zu 



lassen, Nachholen schuldhaft versäumten Unterrichts nach vorheriger Benachrichtigung der 

Eltern und die zeitweise Wegnahme von Gegenständen, die den Unterricht oder die 

Ordnung der Schule stören oder stören können (Quelle: § 82, Hessisches Schulgesetz). 

 

PRAKTIKUM 

Siehe Betriebspraktikum. 

 

SCHÜLERAKTE 

Eine Schülerakte enthält die Stammdaten, die Zeugnisse von allen besuchten Schulen, 

Vermerke über erfolgte Mahnungen, über schriftliche Benachrichtigungen der Eltern bei 

Fehlverhalten des Schülers sowie über verhängte Ordnungsmaßnahmen (letztere werden am 

Ende des darauf folgenden Schuljahres gelöscht). Die Schülerakte wird bei der Einschulung 

angelegt und begleitet einen Schüler die gesamte Schulzeit.  

Schüler ab 14 Jahren und Eltern (bei volljährigen Schülern mit Vollmacht) dürfen die 

Schülerakten einsehen. In der Dreieichschule ist eine formlose Bitte um Einsicht in die 

Schülerakte an die Schulleitung zu richten, anschließend kann ein Termin mit dem 

Sekretariat vereinbart werden.  

 

SCHÜLERBUCH 

Schüler der Klassen 5 bis 10 müssen nach einem Beschluss der Gesamtkonferenz und 

Zustimmung durch den Schulelternbeirat in jedem Schuljahr einen schuleigenen 

Terminplaner erwerben. 

Die Schüler sollen in das Schülerbuch, das auch als „Rotes Heft“ bezeichnet wird, ihre 

Hausaufgaben eingetragen.  

Die Eltern sollen ihre Kinder bei Fehlzeiten (auch Nichtteilnahme am Sportunterricht!) 

ausschließlich durch Eintragungen in dieses Heft entschuldigen. 

 

SCHÜLERVERTRETUNG 

Die Schülervertretung der DSL präsentiert sich und ihre Arbeit auf der Webseite der Schule: 

http://www.dreieichschule.de/sv/index_n.asp  

 

SCHULELTERNBEIRATSSITZUNG (SEB-SITZUNG) 

An den Schulelternbeiratssitzungen nehmen die Elternvertreter jeder Klasse teil und 

erhalten von Schulleitung, Schülervertretung und Förderverein  Informationen über das 

Schulleben. Etwa viermal im Jahr findet die SEB-Sitzung statt, die Termine werden zu 

http://www.dreieichschule.de/sv/index_n.asp


Schuljahresbeginn sowohl im Terminplaner der Schule als auch auf der Webseite des 

Schulelternbeirats veröffentlicht. 

Die Schulelternbeiratssitzung ist eine wichtige und meist die einzige Gelegenheit zur 

Kommunikation zwischen Elternvertretern und Schulleitung sowie der Elternvertreter 

untereinander, deshalb sollte jede Klasse vertreten sein.  

Die Protokolle der Sitzungen werden auf der Seite des SEB veröffentlicht 

(www.schulelternbeirat-dreieichschule.de).  

 

SCHULKONFERENZ 

Ein wichtiges Entscheidungsgremium der Schule ist die Schulkonferenz, die sich 

zusammensetzt aus sechs Lehrern, drei Eltern- und drei Schülervertretern sowie dem 

Schulleiter als Vorsitzendem.  

Die Mitglieder des Schulelternbeirats wählen alle zwei Jahre die Vertreter der Elternschaft 

für die Schulkonferenz.  Alle Eltern der Schule dürfen dafür kandidieren, nicht nur 

Elternvertreter.  

Die Schulkonferenz entscheidet beispielsweise über das Schulprogramm, über freiwillige 

Unterrichts- und Betreuungsangebote, über Art, Umfang und Schwerpunkte des 

Wahlunterrichts, über Grundsätze für Hausaufgaben und Klassenarbeiten, über die 

Grundsätze für die Mitarbeit von Eltern und anderen Personen im Unterricht und bei 

sonstigen Schulveranstaltungen, über die Grundsätze der Zusammenarbeit mit anderen 

Schulen, über den schuleigenen Haushalt im Rahmen der Richtlinien, über die Verteilung des 

Unterrichts auf sechs statt auf fünf Wochentage, über die Verteilung des Unterrichts im 

Rahmen der Kontingent-Stundentafeln auf die einzelnen Jahrgangsstufen und 

Unterrichtsfächer, über Schulordnungen, über die Einrichtung von Schulkiosken und das 

zulässige Warenangebot.  

 

SV-STUNDEN 

Die Klassen haben meist wöchentlich eine SV-Stunde, die jeweils an einem anderen Tag in 

einer anderen Stunde stattfindet, so dass möglichst gleichmäßig alle Unterrichtsfächer 

betroffen sind. In dieser Stunde, die von den Klassensprechern moderiert und in der Regel 

von den Klassenlehrern beaufsichtigt wird, können die Schüler klasseninterne Themen 

besprechen. 

Die Termine der SV-Stunden sind auf der Webseite der DSL veröffentlicht. 

 

TAG DER OFFENEN TÜR 

Der Tag der offenen Tür findet im Februar statt und gibt sowohl Grundschülern, die eine 

weiterführende Schule wählen müssen, als auch Schülern, die eine Sekundarstufe II suchen, 

http://www.schulelternbeirat-dreieichschule.de/


die Gelegenheit zum Kennenlernen der Dreieichschule. Alle Fachschaften, 

Arbeitsgemeinschaften, Musik- und Theatergruppen, Wahlunterrichtsgruppen präsentieren 

sich durch Ausstellungen, Mitmach-Angebote sowie teilweise Unterrichtsvorführungen. 

Besondere Aktivitäten der DSL wie die Austauschfahrten, die Teilnahme an Wettbewerben 

und die Bemühungen um Suchtprävention werden vorgestellt.  

 

TUTORENSTUNDE 

TUTORENSTUNDE IN KLASSE 6 

Derzeit haben die Klassen 6 eine Tutorenstunde pro Woche (ähnlich der Klassenlehrerstunde 

des Jahrgangs 5). Die Stunde wird auf die fünf Stunden Wahlunterricht angerechnet, die 

jeder Schüler bis zum Ende der Klasse 9 belegt haben muss.  

TUTORENSTUNDE IN DER EINFÜHRUNGSPHASE 

Die für die Schüler der Eingangsphase an der DSL verpflichtende Tutorenstunde ist eine der 

fünf Kontingentstunden, die Schüler dieses Jahrgangs zusätzlich zur vorgegebenen 

Stundentafel belegen müssen. Seit dem Schuljahr 2010/2011 sind außerdem eine zusätzliche 

Deutsch- - und eine zusätzliche PoWi-Stunde für alle Schüler verbindlich; die übrigen zwei 

Stunden werden durch Wahlangebote oder die dritte Fremdsprache abgedeckt.  

TUTORENSTUNDE IN DER QUALIFIKATIONSPHASE 

Der Tutor nimmt für Schüler der Qualifikationsphase die Aufgaben eines Klassenlehrers wahr 

und gibt dem Schüler Informationen und Hilfen, die erforderlich sind, um die Anforderungen 

der Oberstufenverordnung erfüllen zu können. In der Regel ist die Lehrkraft eines 

Leistungskurses der Tutor. 

 

UNTERRICHTSAUSFALL 

I. Falls Lehrer wegen Krankheit bis zu fünf Wochen ausfallen, muss die Schule für 

Vertretung aus eigenen Mitteln sorgen: 

a. Verbeamtete Lehrer mit Vollzeitstelle müssen bei Bedarf zusätzlich drei 

Stunden Vertretungsunterricht pro Monat unentgeltlich halten. Ab der 

vierten Stunde Vertretungsunterricht werden dann den Lehrern alle zusätzlich 

gehaltenen Stunden bezahlt. Aus Kostengründen ist die Schulleitung gehalten, 

die Zahl von drei Vertretungsstunden nicht zu überschreiten. 

b. Die Dreieichschule hat einen Pool aus Vertretungslehrern (früher „U+“) 

aufgebaut, gemäß Vereinbarung mit dem Personalrat nur Lehramtsstudenten. 

Die Studenten müssen häufig ganz spontan vertreten, also beispielsweise, 

wenn sie aufgrund einer plötzlichen Erkrankung eines Lehrers am frühen 

Morgen informiert werden.  



II. Nur wenn Lehrer eine Krankschreibung für mehr als fünf Wochen erhalten (von 

vorneherein sechs Wochen, nicht dreimal eine Krankschreibung über zwei Wochen!), 

finanziert das Staatliche Schulamt einen Vertretungslehrer. ABER: Aufgrund des 

derzeitigen Lehrermangels stehen selten ausgebildete Lehrer zur Verfügung, die 

bereit sind, eine zeitlich begrenzte Vertretung zu übernehmen. 

III. Falls Unterrichtsausfall vorab bekannt ist, weil Lehrer wegen Fortbildung, 

Klassenfahrten usw. fehlen, sollen Schüler Arbeitsaufträge erhalten, die ab der 

Jahrgangsstufe 7 auch zuhause erledigt werden können. 

 

VERSETZUNG 

Die Regelungen zur Versetzung sind nachzulesen in § 75 des Hessischen Schulgesetzes sowie 

im Zweiten Teil und in der Anlage 1 der Verordnung zur Gestaltung des Schulverhältnisses 

(veröffentlicht auf der Webseite des HKM). 

Falls ein Schüler sich in einem Fach um zwei Noten oder mehr verschlechtert und wegen 

dieser Note nicht versetzt wird, haben die Eltern Anspruch auf eine schriftliche Begründung 

der Note durch den Fachlehrer. 

Wenn ein Schüler nicht versetzt wird, müssen die Eltern bis spätestens drei Tage vor der 

Zeugnisausgabe mit einem eingeschriebenen Brief darüber informiert werden. 

Wichtig: Es ist nicht zwingend erforderlich, dass ein Schüler vorher gemahnt wurde. Auch bei 

Schülern, die keine Mahnung erhalten haben, ist die Nichtversetzung möglich. 

 

WAHLUNTERRICHT 

Gemäß der Stundentafel des HKM muss jeder Schüler zusätzlich zu den Pflichtstunden fünf 

Stunden Wahlunterricht bis zum Eintritt in die Oberstufe belegt haben (eine Stunde 

Wahlunterricht = eine Stunde pro Woche Wahlunterricht während des gesamten 

Schuljahres). Wahlunterricht ist beispielsweise: sämtliche Musik- und Theatergruppen der 

DSL, Arbeitsgemeinschaften wie Tontechnik, Café 46 und Schulsanitätsdienst. Auch die dritte 

Fremdsprache, die in den Klassen 8 und 9 jeweils dreistündig unterrichtet wird, gilt als (sechs 

Stunden) Wahlunterricht. Die Angebote zum Wahlunterricht werden zu Beginn des 

Schuljahres schriftlich an die Schüler verteilt, die sich dafür anmelden müssen. 

Der Besuch von Wahlunterricht wird im Zeugnis bescheinigt. 

An der DSL gilt folgende Regelung: Schüler sollen bis zum Ende der Klasse 6 bereits zwei 

Stunden Wahlunterricht belegt haben. 

BENOTUNG DES WAHLUNTERRICHTS 

Dritte Fremdsprache 

Hier werden die Noten 1 bis 6 vergeben, sind jedoch nicht versetzungsrelevant. Die Noten 1 

bis 3 dürfen aber zum Ausgleich mangelhafter Noten herangezogen werden. 



 

Wahlunterricht, der einem Fach zugeordnet werden kann (Beispiel: Erdkunde, Informatik) 

Hier werden nur die Noten 1 bis 3 vergeben, bei schlechteren Leistungen wird nur die 

Teilnahme bescheinigt. 

Sonstiger Wahlunterricht 

Keine Noten, nur Teilnahmebescheinigung. 

 

WIEDERHOLEN EINER KLASSENARBEIT 

Siehe Klassenarbeit 

 

WINTERFAHRT 

Schüler der Jahrgangsstufe 9 machen eine einwöchige Winterfahrt, die meistens im Januar 

stattfindet und Teil des Schulprogramms ist. Es besteht Teilnahmepflicht. 

 

WIR SIND EINE KLASSE 

Die unter dem Motto „Wir sind (eine) Klasse“ stehende Fahrt der gesamten Jahrgangsstufe 7 

gehört zu den Bemühungen der Schule um Suchtprävention und um die Förderung der 

Persönlichkeitsentwicklung. Die Fahrt basiert auf dem von der WHO und dem 

Bundesministerium für Gesundheit empfohlenen Lebenskompetent-Ansatz. Lebens-

kompetenzen sind persönlichkeitsstärkende Faktoren, deren Förderung sich in vielen 

wissenschaftlichen Untersuchungen als effektive Methode zur Verhütung von Sucht, Gewalt 

und Aggression erwiesen hat. Die Schüler machen Kommunikationsspiele, Übungen zur 

Selbstwahrnehmung und zur Stärkung der Klassengemeinschaft. 

Die Eltern erhalten vor der Klassenfahrt ausführliche Informationen auf einem Elternabend. 

 

 

 


